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Beitragsordnung des Vereins [Name des Vereins]

Diese Beitragsordnung wurde auf Grundlage von § [X] der Satzung beschlossen und ist für alle Mitglieder verbindlich.

§ 1 Beitragspflicht
(1) Jedes Mitglied ist verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag gemäß dieser Beitragsordnung zu entrichten.
(2) Die Beitragspflicht beginnt mit dem Eintritt in den Verein.

§ 2 Fälligkeit und Zahlungsweise
(1) Der Mitgliedsbeitrag ist grundsätzlich jährlich zum 1. Januar im Voraus fällig.
(2) Auf Antrag kann der Beitrag quartalsweise entrichtet werden. Die Zahlungstermine sind der 1. Januar, 1. April, 1. Juli und 1. Oktober.
(3) Bei unterjährigem Eintritt ist der Beitrag anteilig zu zahlen.
(4) Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Eingang auf dem Vereinskonto maßgeblich.
(5) Der Vorstand kann bei Bedarf weitere Zahlungsweisen zulassen.

§ 3 Beitragshöhen
Die Mitgliedsbeiträge betragen jährlich:
Einzelmitglied: 60 €
Ehepaare / Familien: 90 €
Jugendliche unter 18 Jahren: 30 €
Rentner*innen, Studierende, Auszubildende (mit gültigem Nachweis): 40 €

§ 4 Beitragsermäßigung und -befreiung
(1) Mitglieder mit geringem Einkommen können auf schriftlichen Antrag eine Beitragsermäßigung bis zu 50 % erhalten.
(2) Bei wirtschaftlicher Notlage kann der Vorstand auf schriftlichen Antrag eine befristete Beitragsbefreiung gewähren.
(3) Ein Anspruch auf Ermäßigung oder Befreiung besteht nicht.
(4) Der entsprechende Nachweis ist unaufgefordert bis spätestens 31. März eines jeden Jahres vorzulegen.

§ 5 Aufnahmegebühr
(1) Beim Eintritt in den Verein wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 50 € erhoben.
(2) Für Mitglieder unter 18 Jahren entfällt die Aufnahmegebühr.

§ 6 Umlagen
(1) Die Mitgliederversammlung kann zur Finanzierung besonderer Vereinsprojekte eine Umlage beschließen.
(2) Die Höhe der Umlage darf das Sechsfache des jeweiligen Jahresbeitrags nicht überschreiten.

(3) Über Ausnahmen (z. B. für Jugendliche oder Fördermitglieder) entscheidet die Mitgliederversammlung.
(4) Der Beschluss über eine Umlage bedarf einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.

§ 7 Arbeitsstunden
(1) Jedes Mitglied ab dem vollendeten 14. Lebensjahr bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres ist verpflichtet, jährlich 10 Arbeitsstunden zu leisten.
(2) Nicht geleistete Stunden werden mit 15 € pro Stunde in Rechnung gestellt.
(3) Die Mitgliederversammlung kann Ausnahmen und Änderungen beschließen.
(4) Die Verpflichtung ergibt sich ergänzend aus § [X] der Satzung.

§ 8 Mahngebühren und Rücklastschriftkosten
(1) Bei Zahlungsverzug wird ab der zweiten Mahnung eine Mahngebühr von 5 € je Mahnung erhoben.
(2) Für Rücklastschriften werden pauschal 8 € zur Deckung der Bankkosten berechnet.
(3) Auf Antrag kann der Vorstand Mahn- und Rücklastschriftgebühren ganz oder teilweise erlassen.

§ 9 Sperrung von Vereinsangeboten bei Zahlungsverzug
(1) Mitglieder mit Beitragsrückständen von mehr als drei Monaten können bis zum Ausgleich der Rückstände vorübergehend von der Teilnahme an Vereinsangeboten ausgeschlossen werden.
(2) Der Vorstand entscheidet hierüber im Einzelfall.
(3) Die Maßnahme ist nur zulässig, sofern sie auf einer entsprechenden Satzungsgrundlage beruht.

§ 10 Beitragshaftung bei Minderjährigen
(1) Für Beitragsrückstände minderjähriger Mitglieder haften deren gesetzliche Vertreter.
(2) Mit dem Aufnahmeantrag verpflichten sich diese ausdrücklich zur Zahlung und unterzeichnen eine entsprechende Erklärung.

§ 11 Datenschutz und SEPA
(1) Für den Beitragseinzug per Lastschrift wird das SEPA-Lastschriftverfahren verwendet.
(2) Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt ausschließlich im Rahmen der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Näheres regelt die Datenschutzerklärung des Vereins.

§ 12 Inkrafttreten
Diese Beitragsordnung wurde von der Mitgliederversammlung am [Datum] beschlossen und tritt am [Datum] in Kraft.
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Damit Vereinsfiihrung Freude macht




